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Wiederaufnahme der Tätigkeit des Vereines
"Erste österreichische Krüppelarbeitsgemeinschaft
(Vereinigung der Körperbehinderten österreichs)".

57.758-4/45. Das Bundesministerium für
'. Inneres hat am 10. Jänner 1946 unter ZI. 57.758

-4/45 den nachstehenden Bescheid erlassen:
Gemäß § 1, Absatz 2, des Vereins-Reorgani

sationsgesetzes vom 31. Juli 1945, St. G. BI.
Nr, 102, wird über ordnungsgemäß gestellten
Antrag ausgesprochen: .

Die Anordnung des Stillhaltekommissars für
Vereine, .Organisationen und Verbände, auf Grund
welcher die Auflösung und Eingliederung des
Vereines :"Erste österreichische Krüppelarbeits
gemeinschaft (Vereinigung der Körperbehinderten
österreichsY' in den "Reichsbund der Körperbe
hinderten" verfügt wurde, tritt mit der Zustel
lung dieses Bescheides außer Kraft.

Der genannte Verein kann daher gemäß § 5,
Absatz 1, des Vereins-Reorganisationsgesetzes in
der Form, in der er sich vor der Auflösung be
funden hat, seine Tätigkeit wieder beginnen, so
bald ein provisorischer Vereinsvorstand bestellt ist.

Die Mitgliedsrechte der Vereinsmitglieder. blei
ben gewahrt. Die Statuten des Vereines bleiben
bis zu seiner nächsten Vollversammlung . (Gene
ralversammlung) unverändert in Geltung.

. Die Bestellung des provisorischen Vereinsvor
standes wird gemäß § 6 des Vereins-Reorgani
sationsgesetzes . durch gesonderten Bescheid er
folgen.

Als Mitglieder des provisorischen . Vereinsvor
standes wurden die .H er ren Leopold Hutter, Wien,
X., Laxenburger Straße 94, Engelbert Keller;
W~en, X., ' Arthab~:pl~tz . 5, ~udolf Carqpelik,
WIen, XVI.II.~ Wahnnger Gurtel 19, Franz
Rothaler, Wien, XII.; Gaudenzdorfer Gürtel 12,
und Fräulein Auguste Flaschka, Wien, X., Sene
feldergasse 53, vorgeschlagen.

Jedes Mitglied des obgenanntenVereines hat
nach S 5, Absatz 4, des Vereins-Reorganisations
gesetzes das Recht, binnen vier W ochen vom Tage
dieser Verlautbarung an begründete Ergänzungs- '.
und Gegenvorschläge hinsichtlich der Zusammen
setzung des provisorischen Vereinsvorstandes an
das Bundesministerium für Inneres, Abteilung 4,
in Wien, .I., .Herrengasse 7, zu erstatten. 2202


